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1. Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung möge beschließen: 
 
Die Hauptsatzung der Gemeinde Niedernhausen wird geändert. Die Anzahl der Ausschüsse 
wird erhöht. Gleichzeitig wird die Anzahl der Ausschussmitglieder erhöht. 
 

1. Der § 2 Absatz 1 der Hauptsatzung lautet künftig:  
Zur Vorbereitung der Beschlüsse der Gemeindevertretung sind folgende Ausschüsse 
zu bilden: 
a) Haupt- und Finanzausschuss 
b) Bauausschuss 
c) Soziales- Umwelt- Klimaausschuss 
 

2. Der § 2 Absatz 2 der Hauptsatzung lautet künftig: 
Die Ausschüsse bestehen aus jeweils elf Mitgliedern. 

 
 
 
2. Begründung: 
 
In den Ausschüssen werden die Entscheidungen der Gemeindevertretung beraten und 
vorbereitet. Wir wollen sicherstellen, dass alle Fraktionen in den Ausschüssen vertreten sind, 
daher soll die Anzahl der Ausschussmitglieder von 9 auf 11 erhöht werden. 
Um den Bereich Soziales, Umwelt und Klimaschutz angemessen beraten zu können und 
auch um die Arbeitsfähigkeit in den Ausschüssen zu verbessern wollen wir einen dritten 
Ausschuss einführen. 
 
 



 
3. Finanzierung: 
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